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1 	 T 30/81 

Sachverhalt und Antráge 

.' . 	
I. 	Durcn Entscheidung der Einsprucnsabteilung des Europäischen 

Patentamts vom 7. November 1986 ist der der gegen das euro-
päische Patent Nr. 0 043 956 eingelegte Einsprucn zurtic]cge-
wiesen worden. 

Die Entscneidung wurde am Tage ihres Erlasses durch Em- 
schremben mit RUckschemn an die Emnsprechende abgesandt. 

Gegen diese Entscheidung hat die Emnsprecrienae am 
9. Januar 1987 unter glemchzemtmger Entrmchtung der GebUhr 

% 	Beschwerde erhoben. 

Mit Fernschremben vom 10. März 1987 remcnte sie aie Be-
scriwerdebegrUndung em. 
Ein ScnriftstUck, das den Innalt des Fernschreioens wieder-
gibt, wurde nicht nachgereicnt. 

II. Mit Schreiben vom 5. August 1987 hat die Gescnäftsstellenbe-
amtin der Bescriwerdekamrner die Emnsprecnende auf das Fenlen 
der Beschwerdebegrindung(Rege1 36 Absatz 5 letzter Satz EPU) 
und auf die voraussichtlicne Verwerfung der Beschwerde als 
unzulässig aufmerksaxn gemacnt sowie auf Artikel 122 EPU hin-
gewiesen, der nacn der Entschemdung der Groen Beschwerde-
kainmer aucn die Wiedereinsetzung eines Einsprecnenden in die 
versäumte Frist zur Emnreicnung der BeschwerdebegrUndung 
ermöglicne. 

IV. Die Emnsprecnende hat sich weder zu dem Scnreiben der Ge-
scnäftsstelle geäul3ert noch die Wiederemnsetzung in den 
vorigen Stand beantragt. 
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T 30/87 

EntscheidungsgrUnde 
	 1 

Da eine BeschwerdebegrlifldUflg nicht eingegangen let, ist die Be-

schwerde gemI3 Artikel 108 in Verbindung mit Bagel 65 (1) EPO ale 

unzulssig zu verwerfen. 

Entecheidungs forel 

AUS diesen GrUnden wird entschieden: 

Die Beschwerde wird ale unzulssig verworfen. 	

VA 
Der Geschäftsstellenbeamte: 
	Der Vorsitzende: 

F.Klein 
	 C.Maus 
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